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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.06.1996

Rechtssatz

Die Verp.ichtung zur Einholung einer Beschäftigungsbewilligung vor der Beschäftigung eines Ausländers tri3t auch

einen "Werkvertraggeber", wenn die Grundlage für den Vertrag nicht in gewerberechtlichen oder sonstigen Normen

liegt und der Werkvertrag so

bescha3en ist, dass der "Werkvertragnehmer" zwar nicht in der Frage seiner persönlichen, aber in der Frage der

wirtschaftlichen Abhängigkeit einem Arbeitnehmer nahezu gleichkommt.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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